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Informationen für Notfälle und Gefährdungslagen 

Gefährdungslage 1 

Störung des Ablaufs im Wahlraum zum Beispiel durch verbale Aggression, störendes Sozialverhalten und weiteres. 
 
 das Wahlamt informieren  0721 133-1240 
 

Gefährdungslage 2 

Notfall im Wahlraum oder körperliche Gewalt, eindeutige Bedrohung, Nötigung. 
 
Notrufnummern  Polizei  110 
   Rettungsdienst 112 
 
 anschließend sofort das Wahlamt informieren  0721 133-1240 
 

Gefährdungslage 3 

Brandfall, Bombendrohung, Amoklauf, Überfall, Anschlag im/am Wahlgebäude zum Beispiel mit stinkenden, 
rauchenden oder ätzenden Substanzen. 
 
Notrufnummern  Polizei  110 
   Feuerwehr 112 
   Rettungsdienst 112 
 
  anschließend sofort das Wahlamt informieren  0721 133-1240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Räumung von Schulen veranlassen 
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Im Brandfall Im Fall von externer Bedrohung/Anschlag 
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